
Panamá Aktiengesellschaft 
 
Leistungsumfang Allgemein: 
 
- Notarkosten;  
- Stammkapitalsteuer auf der Grundlage eines solchen von US-Dollar;  
- 10.000,00; 
- Bearbeitungsgebühren; 
- erste Jahresgebühr für amtlichen örtlichen Repräsentanten; 
- Gebühr für drei nominelle offiziell registrierte Direktoren im ersten Jahr; 
- örtlicher Repräsentant; 
- Jahres-Franchise-Steuer (Tasa Unica) für das erste Jahr; 
- Verwahrung der Gesellschaftsdokumente oder Übersendung per Kurier 
 
an gewünschte Anschrift. 
 
 
An Dokumenten zur persönlichen Nutzung werden überreicht oder verwahrt: Original des Gesellschaftsstatuts beglaubigt 
und mit Registrierungsvermerk sowie Apostille; 
 
Originalquittung über die Zahlung aller Registrierungsgebühren; 
 
ein ausgestelltes Aktienzertifikat (Namen oder Inhaber) über 100 Aktien mit einem Einzelwert von USD 100,00 – andere 
Stückelung auf Wunsch; 
 
* Rücktrittserklärungen aller drei Direktoren im Innenverhältnis; 
 
* Rücktrittserklärungen der Gründer der Gesellschaft unter Aufgabe aller Rechte aus dem Gründungsakt und Übertragung 
aller Rechte aus den ausgestellten Aktien verbunden mit der gleichzeitigen Gestattung, daß der Sekretär der Gesellschaft 
das registrieren lassen darf.*Anmerkung: dient der Sicherheit des Kunden, gedacht für den Fall, daß er (warum auch 
immer) die Gesellschaft von anderen Bevollmächtigten verwalten lassen möchte. Die Rücktritte geben dem Kunden volle 
Handlungsfreiheit über die Gesellschaft. 
 
 
Die Kosten betragen hierfür US-Dollar 2.120,00 
Repräsentanzadresse in Madrid zusätzlich Euro 300,00 incl. Postweiterleitung plus Porto 
Büroservice auf Anfrage 
 
Die zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft erstmals nach Ablauf eines Jahres und danach alljährlich zu zahlenden  
 
 
Folgekosten 
 
betragen für  
 
- Direktoren, 
- Franchise-Steuer, 
- örtlichen amtlichen Repräsentanten, 
- sämtliche Formalien 
 
US-Dollar 1.230,00 
Repräsentanzadresse in Madrid zusätzlich Euro 300,00 incl. Postweiterleitung plus Porto 
Büroservice auf Anfrage 
 
Keine weitergehenden Steuerzahlungsverpflichtungen bei Einnahmen aus dem Ausland oder auch inländischen 
Bankzinsen, egal wie hoch Umsatz / Gewinn der Gesellschaft ist 
 
 
 


